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Übersichtsplan

Aufgrund des § 1 Abs. 3 und des § 10 des Baugesetzbuches (BauGB) hat der Verwaltungsrat 
des Kommunalunternehmens Tourismusförderung Speicherkoog Dithmarschen den  
Bebauungsplan Nr. 13, für den Bereich: "östlich der Badestelle Nordermeldorf sowie der 
Deichlinie, westlich des Wendehammers zum Strandbetriebsgebäude" bestehend aus der 
Planzeichnung (Teil A) und dem Text (Teil B) als Satzung beschlossen.

Meldorf, den ...................................                          

                                                                                                  .......................................................
                                                                                                         Vorstand

PRÄAMBEL

Vorentwurf
01.03.2022 (Verwaltungsrat)

040 – 44 14 19
Graumannsweg 69

22087 Hamburg
www.archi-stadt.de

Stand: 15.02.2022

Für den Bereich:
östlich der Badestelle Nordermeldorf sowie der Deichlinie,
westlich des Wendehammers zum Strandbetriebsgebäude

SATZUNG DER STADT MELDORF
ÜBER DEN

 
BEBAUUNGSPLAN NR. 13

0 10 20 Meter

Es gilt die Baunutzungsverordnung (BauNVO)
vom 21. Nov. 2017 (BGBl. I S. 3787)

PLANZEICHNUNG (TEIL A)  M 1 : 1.000

SATZUNG DER GEMEINDE NORDERMELDORF ÜBER DEN BEBAUUNGSPLAN NR. 13
Für den Bereich: östlich der Badestelle Nordermeldorf sowie der Deichlinie, westlich des Wendehammers zum Strandbetriebsgebäude

2.0 Maß der baulichen Nutzung                      (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB)

2.1 Der obere Bezugspunkt für die in der Planzeichnung angegebene Gebäudehöhe ist 
der höchste Punkt der Oberkante Dachhaut der Gebäude und der untere Bezugspunkt 
(+ 0,00 m) sind die in der Planzeichnung festgesetzten Höhenbezugspunkte.
(§ 18 BauNVO)

2.2 Im Teilbereich  3  des Sondergebietes "Fahrradherberge" dürfen einzelne Kajüten eine 
maximale Grundfläche von 20 m²  und einzelne Holzplateaus eine maximale Grundfläche 
von 15 m² nicht überschreiten.

3.0 Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und Entwicklung von Boden, Natur und  
Landschaft        (§ 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB)   

  
3.1 Wird zum Entwurf ergänzt!

4.0 Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen sowie Bindungen für 
Bepflanzungen und für die Erhaltung von Bäumen, Sträuchern und sonstigen 
Bepflanzungen                 (§ 9 Abs. 1 Nr. 25 a+b BauGB)  

  
4.1 Wird zum Entwurf ergänzt!

PLANZEICHENERKLÄRUNG
ZUR PLANZEICHNUNG TEIL A

Grenze des räumlichen Geltungsbereiches         § 9 Abs. 7 BauGB 

Sonstige Planzeichen

DARSTELLUNGEN OHNE NORMCHARAKTER
Vorhandene Flurstücksgrenzen

Flurstücksbezeichnungz.B.

Vorhandene Gebäude

Alle Maße sind in Meter angegeben

3

NACHRICHTLICHE ÜBERNAHME

1

Überbaubare Grundstücksflächen § 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB  

Baugrenzen

Maß der baulichen Nutzung   § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB 

Zahl der Vollgeschosse als Höchstmaß    § 16 BauNVO

Grundfläche als Höchstmaß         § 16 BauNVO

Gebäudehöhe als Höchstmaß § 16 BauNVO

GR = z.B. 200 m2

I

Abgrenzung unterschiedliche Zweckbestimmung § 16 Abs. 5 BauNVO

Zweckbestimmung und Maß der baulichen Nutzung 
des sonstigen Sondergebietes "Fahrradherberge"

50 m Bauverbotszone am Landesschutzdeich § 80 LWGBV-Zone

Höhenbezugspunkt in Metern über Normalnull (NN)z.B. +1,20

Art der baulichen Nutzung

sonstiges Sondergebiet "Fahrradherberge"

Nummerierung der Teilbereiche des Sondergebietes "Fahrradherberge"

§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB  

§ 11 BauNVOSO
Fahrradherberge

1z.B.

GH = 3 m

1.0 Art der baulichen Nutzung   (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB)

1.1 Das Sondergebiet SO „Fahrradherberge“ dient der Unterbringung von fahrradtouristischen 
Einrichtungen, die in Zusammenhang mit einem naturnahen Übernachten und dem 
Erleben von Natur stehen. 

Im Teilbereich  1  sind folgende Nutzungen zulässig (§ 11 Abs. 2 BauNVO): 
• Gastronomische Einrichtungen 
• Sanitäreinrichtungen
• Büro- und Kassenräume
• Verkaufsstände zur Vermarktung regionaler und touristischer Produkte mit jeweils

maximal 15 m²  Grundfläche
• Informationsstellen mit touristischem, regionalem oder naturbezogenem

Hintergrund

Im Teilbereich  2  sind folgende Nutzungen zulässig (§ 11 Abs. 2 BauNVO): 
• Sanitäreinrichtungen
• Lagerräume
• Aufenthaltsräume und Räume für pädagogische Angebote
• Ferienwohnung

Im Teilbereich  3  sind folgende Nutzungen zulässig (§ 11 Abs. 2 BauNVO): 
• maximal 3 Übernachtungskajüten mit insgesamt höchstens 6 Betten
• maximal 5 Holzplateaus für Camping-Zelte

TEXT TEIL B

Umgrenzung von Flächen für die Erhaltung von Bäumen, Sträuchern 
und sonstigen Bepflanzungen              § 9 Abs. 1 Nr. 25b BauGB

Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen sowie Bindungen 
für Bepflanzungen und für die Erhaltung von Bäumen, Sträuchern und sonstigen 
Bepflanzungen        § 9 Abs. 1 Nr. 25a+b BauGB 
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  BEGRÜNDUNG 

Bebauungsplan Nr. 13 
der Gemeinde Nordermeldorf 

für das Gebiet: „östlich der Badestelle Nordermeldorf sowie der Deichlinie,  
westlich des Wendehammers zum Strandbetriebsgebäude“ 
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1 Grundlagen 

1.1 Rechtsgrundlagen 
In der Verwaltungsratssitzung des Kommunalunternehmens Tourismusförderung Speicher-
koog Dithmarschen wurde am 17.08.2020 die Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 13 der 
Gemeinde Nordermeldorf beschlossen. 

Dem Bebauungsplan liegen zugrunde: 

• das Baugesetzbuch (BauGB), 

• die Baunutzungsverordnung (BauNVO), 

• die Planzeichenverordnung 1990 (PlanzV 90) und 

in den zum Zeitpunkt des Satzungsbeschlusses geltenden Fassungen. 

Als Plangrundlage für den rechtlichen Nachweis der Grundstücke dient die Katasterunterlage 
(M 1:1.000) bereitgestellt und ergänzt um topographische Einmessungen vom 03.01.2019 
durch das Vermessungsbüro Reinke öbVi, Heide, Holstein. 

1.2 Projektbeteiligte Planer und Fachbüros 
Die Bearbeitung des Bebauungsplans sowie der im Rahmen der Aufstellung erstellten Fach-
gutachten erfolgte durch: 

• Ausarbeitung des Bebauungsplanes: Architektur + Stadtplanung, Hamburg 

• Umweltbericht, grünordnerischer Fachbeitrag, Artenschutzuntersuchungen, FFH-
Verträglichkeitsprüfung:   
Landschaftsplanung JACOB│FICHTNER, Norderstedt 

1.3 Geltungsbereich, Bestand und Umgebung 
Der Geltungsbereich wird in der Planzeichnung (Teil A) durch eine entsprechende Signatur 
gekennzeichnet und umfasst eine Fläche von rund 0,7 ha. Er befindet sich im westlichen Ge-
meindegebiet von Nordermeldorf, im Bereich des Speicherkoog Dithmarschen, nördlich des 
Meldorfer Hafens und der Gemeindegrenze zur Stadt Meldorf. Die Entfernung zur Ortsmitte 
Nordermeldorf beträgt ca. 7 km. Im Geltungsbereich befindet sich die Liegewiese der tideab-
hängigen Nordsee-Badestelle Nordermeldorf. An der Badestelle befinden sich zwei Backstein-
Gebäude mit rot eingedecktem Krüppelwalmdächern. Das westlich gelegene Gebäude ist das 
sogenannte „Deichhaus“, das einen Kiosk bzw. ein Bistro mit angrenzendem Wintergarten und 
einer Terrasse beherbergt. Nordöstlich davon befindet sich das Strandbetriebsgebäude, in 
dem im Winter die Strandkörbe gelagert werden und eine Betriebswohnung für das DLRG-
Personal sowie öffentliche Sanitäranlangen beherbergt. 

Die Gebäude sind in sanierungsbedürftigem Zustand und eine Umgestaltung würde die At-
traktivität des hier angesiedelten Kiosks steigern. In direkter Nachbarschaft zum Kiosk-Ge-
bäude befinden sich ein Kinderspielplatz und eine Spielwiese sowie ein Informationsunter-
stand kurz vor dem Deichübergang. Die Gebäude sind durch gepflasterte Wege mit einander 
sowie mit der Nordsee über den Deichübergang verbunden.  

In den nördlichen und südlichen Randbereichen des Geltungsbereiches befinden sich Gehölz-
bestände, die eine Abschirmung zu den nördlichen und südlichen  Stellplätzen bieten. Der 
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übrige Geltungsbereich ist durch Rasenflächen geprägt.  

2 Anlass und Ziele 

Im Rahmen der Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 13 sollen die touristischen und freiraum-
planerischen Planungen und Ziele der 7. Flächennutzungsplanänderung der Gemeinde 
Nordermeldorf im Bereich der Badestelle konkretisiert und planungsrechtlich gesichert wer-
den. Dazu zählen u.a. die bauliche Ergänzung und Sanierung des bestehenden Kiosk- und 
Strandbetriebsgebäudes sowie die Schaffung von einfachen Übernachtungsmöglichkeiten für 
Radtouristen.  

Es besteht ein konkretes Interesse von Betreibenden den Standort zu attraktiveren. Der be-
stehende Kiosk soll um einen Wintergarten erweitert werden. In der unmittelbaren Umgebung 
der beiden Bestandsgebäude ist die Installation von max. drei sogenannten Kajüten mit einer 
einfachen Ausstattung sowie max. fünf Zeltplätze geplant, die in erster Linie von Radtouristen 
genutzt werden sollen. 

Zudem soll die bisher temporär von dem DLRG-Personal genutzte Wohnung im Strandbe-
triebsgebäude saniert und ausgebaut und als Ferienwohnung zur Verfügung gestellt werden.  

Die angestrebte Aufwertung der angrenzenden öffentlichen Grünfläche mit dem geplanten 
UNESCO-Themenspielplatz einschließlich der Neuordnung der Parkplatzanlagen befindet 
sich noch in der Anfangsphase. Insofern umfasst der Geltungsbereich den Bereich der beiden 
Bestandsgebäude sowie deren unmittelbare Umgebung. 

3 Übergeordnete Planungen 

3.1 Raumordnung 
Die Stadt Meldorf als Unterzentrum mit Teilfunktion eines Mittelzentrums liegt circa sieben 
Kilometer östlich der Küstenlinie. Die Stadt Heide als Mittelzentrum liegt etwa 15 Kilometer 
nordöstlich des Plangebietes. Das Unterzentrum Büsum liegt in nordwestlicher Richtung in 
etwa acht Kilometern Entfernung. 

Der Landesentwicklungsplan 2010 (LEP 2010) ist auf das Jahr 2025 ausgerichtet und enthält 
allgemeine Zielvorstellungen für das Land. Gemäß LEP 2010 wird der Speicherkoog Dithmar-
schen sowohl als Entwicklungsraum für Tourismus und Erholung als auch als Vorbehaltsraum 
für Natur und Landschaft dargestellt. 

Die Gemeinde Nordermeldorf hat keine zentralörtliche Funktion. 

Die Fortschreibung des Landesentwicklungsplanes, veröffentlicht 12/2021, enthält keine 
grundlegenden Änderungen hinsichtlich der o.g. raumplanerischen Zielvorstellungen für den 
Speicherkoog und die Gemeinde Nordermeldorf, die weiterhin zutreffen. 

Regionalplanung 
Im Regionalplan Planungsraum IV des Landes Schleswig-Holstein von 2005 wird der Speicher-
koog Dithmarschen sowohl als Gebiet mit besonderer Bedeutung für Natur und Landschaft 
(Abbildung 2, grüne Schraffur) als auch als Gebiet mit besonderer Bedeutung für Tourismus 
und Erholung dargestellt (vgl. Abbildung 1, gelbe Schraffur). Der südlich des 
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Geltungsbereiches liegende Hafen Meldorf wird als größerer Sportboothafen dargestellt.  

Gemäß Ziff. 6.3.1 Nr. 3 Absatz 4 Regionalplan IV ist die Erarbeitung eines Gesamtkonzepts für 
den Bereich des Speicherkooges Meldorfer Bucht erforderlich, um einen naturbetonten Tou-
rismus zu sichern und naturverträglich zu entwickeln. Diesen landesplanerischen Vorgaben 
wurde mit der Erarbeitung einer Rahmenplanung und dem daraus abgeleiteten Masterplan für 
die Gemeinden Elpersbüttel und Nordermeldorf sowie für die Stadt Meldorf entsprochen. 

Die Festsetzungen des Bebauungsplanes Nr. 13 entsprechen den Zielen des Landesentwick-
lungsplans und des Regionalplans. 

 
Abbildung 1: Ausschnitt Regionalplan Planungsraum IV, 2005 

3.2 Städtebauliche Entwicklungskonzeption und Masterplan 
Der Geltungsbereich ist Teil des Speicherkoogs Dithmarschen, an den das Wattenmeer grenzt, 
welches seit 2009 den Titel UNESCO Weltnaturerbe trägt. Vor diesem Hintergrund wurden 
die Anrainer verpflichtet für den Speicherkoog eine umfassende Tourismusstrategie zu entwi-
ckeln. 2011 wurde mit der Erarbeitung eines städtebaulichen Entwicklungskonzeptes für die 
freizeittouristische Infrastruktur eine gemeindeübergreifende Rahmenplanung begonnen. Zur 
Vertiefung innerhalb der Rahmenplanung und Erarbeitung freiraumplanerischer Lösungen für 
die Entwicklung des Speicherkoogs wurde 2013 ein konkurrierendes Planungsverfahren 
durchgeführt. 

Die im Zuge der Rahmenplanung erarbeiteten Pläne wurden auf Grundlage der Aussagen des 
Wettbewerbsergebnisses sowie einer groben Überprüfung auf Realisierbarkeit überarbeitet 
und zu einem integrierten und langfristig angelegten Masterplan für die drei Kommunen Mel-
dorf, Nordermeldorf und Elpersbüttel im Bereich Speicherkoog als Grundlage für einzelne Flä-
chennutzungsplan-Änderungsverfahren sowie für andere freiraumplanerische und touristi-
sche Planungen entwickelt. 

Im Gesamtkonzept des Masterplanes nimmt der Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 13 
mit der Funktion der Badestelle eine besondere Bedeutung nördlich des Meldorfer Hafens 
ein. Ziel des Masterplanes ist die Stärkung und Aufwertung der Badestelle, die Schaffung von 
Übernachtungsmöglichkeiten für Fahrradtouristen sowie eines UNSECO-Themenspielplatzes 
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und die Neuordnung bzw. Reduzierung der Stellplatzflächen. 

Gemäß den Ausführungen des Masterplans soll die Badestelle Nordermeldorf im Rahmen der 
Badestellenkonzeption ein eigenes Thema bekommen. Die Neugestaltung des Außenberei-
ches sieht eine Neugliederung und Reduzierung des Parkplatzes sowie eine Aufwertung der 
Liegewiese, der Spielflächen und des Aufenthaltsbereiches rund um das Kiosk-Gebäude vor. 
Auf den gewonnenen Flächen des Parkplatzes soll ein großzügiger UNSECO-
Themenspielplatzes als Naturschaukasten sowie ein Zeltplatz am Nordsee-Radwanderweg 
entstehen. Darüber hinaus ist der Neubau bzw. die Aufwertung des Kiosk-Gebäudes als Fahr-
radherberge für Radtouristen ein wichtiger Schwerpunkt. Es ist ein barrierefreier Zugang über 
den Deich zur Badestellte geplant.  

Der Erhalt der randlichen Gehölze sorgt weiterhin für eine Abschirmung der umliegenden 
Landschaft in den Schutzgebieten.  

 
Abbildung 2: Ausschnitt Masterplan vom Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 13  
(Masterplan – Vertiefungsbereich Nordermeldorf, Stand November 2015, A+S, ohne Maßstab) 

3.3 Flächennutzungsplan 
Der Geltungsbereich ist in der 7. Änderung des Flächennutzungsplanes der Gemeinde Norder-
meldorf entsprechend der angestrebten touristischen Nutzung als Sonstiges Sondergebiet mit 
der Zweckbestimmung „Fahrradherberge“ dargestellt. 
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und naturnahen Unterkünften für Fahrradtouristen ein Baustein des Tourismus- und Freizeit-
konzeptes des Speicherkoogs realisiert, um dem UNESCO-Ziel gerecht zur werden, touristi-
sche Aktivitäten am Wattenmeer zu etablieren, mit denen Integrität und ökologische Ansprü-
che berücksichtigt werden können. 

Die vorgesehene Festsetzung des sonstigen Sondergebietes mit der Zweckbestimmung „Fahr-
radherberge“ dient dem Zweck der Tourismusförderung im Speicherkoog und entsprechen 
demnach dem Ziel der Flächennutzungsplandarstellung. Dem Entwicklungsgebot gemäß § 8 
Abs. 2 BauGB wird entsprochen. 

 
Abbildung 3: Darstellung der wirksamen 7. Änderung des Flächennutzungsplanes der Gemeinde Nordermeldorf 
(Lage des Geltungsbereiches in rot markiert, ohne Maßstab) 

4 Städtebauliche Begründung 

4.1 Vorhaben 
Es besteht ein konkretes Interesse die Badestelle Nordermeldorf mit den bestehenden 
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Einrichtungen zu attraktiveren und durch naturnahe und fahrradfreundliche Übernachtungs-
möglichkeiten zu ergänzen. Es liegt ein Nutzungs- und Betreiberkonzept vor: 

• Das Deichhaus umfasst den vorhandenen Kiosk sowie Sanitäreinrichtungen, die für die 
Radtouristen hergestellt bzw. saniert werden sollen. Das Deichhaus soll um einen be-
heizten Wintergarten ergänzt werden. Im Deichhaus findet auch die Anmeldung und 
Verwaltung für die Übernachtungsgäste in den Kajüten und auf den Zeltplateaus statt.  

• Die Deichkajüte soll aus max. drei kleinen, mobilen Kajüten ohne technische Infrastruk-
tur (Strom, Wasser, Abwasser) bestehen, die als Unterkunft für Radtouristen dienen und 
sich zwischen Kiosk und Betriebsgebäude ansiedeln. 

• Als sogenannte Deichtorhalle wird das jetzige Betriebsgebäude bezeichnet. Die derzei-
tige einfache Wohnung, in der kurzzeitig Mitglieder des DLRG auf niedrigem Standard 
wohnen) soll als Ferienwohnung ausgebaut und vermietet werden. Der Erdgeschossbe-
reich soll saniert werden und weiterhin als temporärer Treffpunkt / Mehrzweckraum für 
lokale Vereine, Gruppen (z.B. Wattführer, Pfadfinder etc.) sowie im Winter als Strand-
korblager fungieren. 

• Das Deichplateau bezeichnet den kleinen Zeltplatz, auf dem zünftig max. 5 Zelte platz-
finden sollen. Für einen trockenen Untergrund sollen temporäre Holzplateaus installiert 
werden. 

Grundsätzlich wird angestrebt, den Ort für die einheimische Bevölkerung zu beleben und 
nutzbar zu machen sowie als Unterkunft für Radtouristen, die den Nordsee-Radwanderweg 
befahren, auszubauen. Es sind Sanierungen der Bestandsgebäude – insbesondere der Sani-
täreinrichtungen –, der Ausbau und die Vermietung der bestehenden Wohnung an die DRLG 
ebenso wie an Feriengäste sowie einfache aber zeitgemäße und naturnahe Unterkunftsmög-
lichkeiten für die Radler nötig. 

4.2 Städtebauliche Festsetzungen 

Art der baulichen Nutzung 
Entsprechend der aktuellen sowie der angestrebten Nutzung wird im Geltungsbereich vorha-
benähnlich ein sonstiges Sondergebiet mit der Zweckbestimmung „Fahrradherberge“ festge-
setzt.  

Die Zulässigkeit der beiden Gebäude in den Teilbereichen 1 und 2 zur Unterbringung von 
Gastronomie, Kiosk und öffentlichen Sanitäreinrichtungen sowie der Ferienwohnung wird 
textlich festgesetzt und geregelt. 

Ebenso wird die Zulässigkeit der zusätzlich geplanten Übernachtungsmöglichkeiten im Teilbe-
reich 3 in Form von mobilen Kajüten und Zeltplätzen auf Holzplateaus textlich festgesetzt und 
geregelt.  

Parallel zum Landesschutzdeich wurde bezogen auf die Innenböschung ein 50 m breiter 
Schutzstreifen (Bauverbotszone) gemäß § 80 LWG (Landeswassergesetz) nachrichtlich über-
nommen. 

Überbaubare Grundstücksflächen 
In dem sonstigen Sondergebiet mit der Zweckbestimmung „Fahrradherberge“ werden zwei 
Baufenster (Teilbereich 1 und 2) von ausreichender Größe für die beiden untergeordneten 
und dem Zweck des sonstigen Sondergebietes dienenden Bestandsgebäude festgesetzt. 
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Der quadratische Zuschnitt der Baufenster bietet eine gewisse Flexibilität für die bestehende 
Bebauung sowie mögliche kleine Anbauten und wird mit der maximal zulässigen Grundfläche 
entsprechend eingegrenzt.  

Zudem wird für die geplanten Kajüten und Zeltplätze ein Baufenster (Teilbereich 3) zwischen 
den beiden Bestandsgebäuden festgesetzt, das eine Flexibilität zulässt, aber nur genug Ver-
sieglung oder Bebauung ermöglicht und die Ansiedlung der neuen Übernachtungsmöglichkei-
ten in dem Bereich zwischen den beiden Bestandsgebäuden konzentriert. 

Die vorhandenen Gehölze bleiben erhalten. 

Maß der baulichen Nutzung 
Das Maß der baulichen Nutzung in den Baufenstern wird über die maximal zulässige Grund-
fläche sowie über maximal zulässige Geschossigkeit bzw. die maximal zulässige Gebäudehöhe 
hinreichend definiert. 

Das Kommunalunternehmen möchte die Versiegelung vor dem Hintergrund des sparsamen 
Umgangs mit Boden sowie der landschaftlichen und naturräumlichen bedeutsamen Lage im 
Speicherkoog möglichst geringhalten. Die der Gesamtfläche untergeordneten (Bestands-) Ge-
bäude in den Teilbereichen 1 und 2 werden jeweils mit einer maximal zulässigen Grundfläche 
von 200 m2 definiert. Die maximal zulässige Grundfläche für die Kajüten und Holzplateaus im 
Teilbereich 3 wird auf 140 m2 begrenzt. Diese Festsetzung bietet für eine mögliche bauliche 
Erweiterung der Bestandsgebäude sowie für die geplanten Übernachtungsmöglichkeiten in 
Kajüten und auf Holzplateaus ausreichend Platz und lässt dabei aber eine übermäßige Ver-
sieglung nicht zu. 

Orientierend an den beiden Bestandsgebäuden wird für die Teilbereiche 1 und 2 eine maximal 
zulässige Geschossigkeit von einem Geschoss festgesetzt. Damit werden die Bestandsge-
bäude planungsrechtlich gesichert und bauliche Ergänzungen oder eine neue Bebauung fügen 
sich in die Umgebung ein. Im Teilbereich 3 wird eine maximal zulässige Gebäudehöhe von 3 
m festgesetzt, die eine ausreichende Höhe für die geplanten Kajüten darstellt.  

Als oberer Bezugspunkt für die in der Planzeichnung angegebene Gebäudehöhe ist der 
höchste Punkt der Oberkante der Dachhaut der Gebäude bestimmt. Als unterer Bezugspunkt 
(+0,00) ist der in der Planzeichnung festgesetzte Höhenbezugspunkt festgelegt. 

4.3 Verkehr 

ÖPNV und NMIV 
Entlang des südöstlich vom Geltungsbereich verlaufenden Deiches führt der Nordseeküsten-
Radweg, die internationale North Sea Cycle Route, die mit einer Länge von über 6.000 Kilo-
meter acht Länder durchquert. Damit sind die Nutzungen optimal für die Zielgruppe der Rad-
touristen an diesen attraktiven Radweg angebunden. In der näheren Umgebung des Geltungs-
bereiches gibt es eine Vielzahl von Wegen, über die der Koog erkundbar ist. In Meldorf beste-
hen erste Angebote zur Entleihung von eBikes, mit denen man die Badestellen im Speicher-
koog erreichen kann. Allerdings sind dort bislang keine Ladestationen für diese Fahrräder vor-
handen. 

Die Stadt Meldorf kann mit der NOB (Nord-Ostsee-Bahn) ab Hamburg stündlich erreicht wer-
den. Es gibt ansonsten noch keine Angebote, den Speicherkoog und die Badestellen mit öf-
fentlichen Verkehrsmitteln zu erreichen.  
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MIV 
Der Geltungsbereich ist über eine öffentliche Zufahrt (GIK 81) an den örtlichen und überört-
lichen Verkehr angebunden. Die Zuwegung (GIK 81) zweigt nach Norden ab und mündet im 
Dritten Querweg, der dann als K30 in östlicher Richtung in ca. 6 km nach Barsfleth. 

In südlicher Richtung zweigt die Zuwegung (GIK 81) von der Badestelle Nordermeldorf auf die 
Deichstraße ab, die dann in rund 3 km auf die Hafenstraße nördlich des Meldorfer Hafens 
trifft. Die Hafenstraße (G 80) führt in östlicher Richtung zur Innenstadt von Meldorf. Von dort 
ist über die Bundesstraße B 431 in ca. 12 km die Anschlussstelle Albersdorf der Bundesau-
tobahn A 23 zu erreichen. 

Zwischen den Badestellen Nordermeldorf und Elpersbüttel besteht eine entlang des Deiches 
verlaufende Wegeverbindung, die zum Teil für den motorisierten Verkehr gesperrt ist. 

Aufgrund der Ausrichtung auf den Radverkehr ist davon auszugehen, dass sich bei Realisie-
rung der geplanten touristischen Nutzungen die KFZ-Verkehrsmenge nur geringfügig erhöhen 
wird. Da das Straßennetz im Speicherkoog aufgrund der Belange des Katastrophenschutzes 
überdurchschnittlich ausgebaut ist, damit die Straßen entlang der Deichlinie für den Küsten-
schutz zu jeder Zeit auch mit schwerem Gerät befahrbar sind, stehen ausreichend leistungs-
fähige Verkehrswege zur Verfügung. 

Die nördlich und südlich des Geltungsbereiches liegenden Parkplatzflächen bieten ausrei-
chend Parkplätze für die Tagesbesucher.  

Im August 2011 wurde auf den Parkplätzen am Speicherkoog eine Zählung1 durchgeführt. Für 
den Parkplatz in Nordermeldorf wurde selbst in den Spitzenstunden nur eine maximale Aus-
nutzung von 19 % (128 Fahrzeuge) festgestellt. Langfristig ist eine Umstrukturierung mit 200-
250 Parkplätzen geplant. Damit soll die Parkplatzfläche im Vergleich zum jetzigen Bestand 
(675 Parkplätze) deutlich reduziert und dem tatsächlichen Bedarf angepasst werden. 

4.4 Emissionen und Immissionen 
Die Umgebung des Plangebiets ist bereits durch freizeittouristische Nutzungen sowie Ver-
kehre geprägt. Vom Geltungsbereich gehen bereits durch das bestehende Kiosk-Gebäude so-
wie der Badestelle und dem Parkplatz Geräuschemissionen aus. Durch die Zielgruppe und den 
durch den B-Plan vorbereiteten moderaten Ausbau der Nutzungen ist mit marginalen Verän-
derungen der Immissionssituation zu rechnen. 

4.5 Belange von Natur und Landschaft 

Ausgangssituation 
Die Flächen des Geltungsbereichs werden von 2 Gebäuden mit befestigten Zuwegungen, um-
gebenden Rasenflächen sowie randlichen Gebüschen eingenommen. Es kommen keine ge-
setzlich geschützten Biotope vor. Das Areal liegt außerhalb der auf nationaler und europawei-
ter geschützten Gebiete. 

Als Grundlage für die bereits durchgeführten Artenschutz- und FFH-
Verträglichkeitsuntersuchungen wurden faunistische Erfassungen durchgeführt, welche für 
die die Flächen im Geltungsbereich keine Besonderheiten hervorbrachten. 

 
1  Verkehrserhebung am Speicherkoog in Meldorf, Architektur + Stadtplanung mit Gertz-Gutsche-Rümenapp, 

Hamburg; August 2011 



 Begründung Bebauungsplan Nr. 13 der Gemeinde Nordermeldorf 

 ARCHITEKTUR + STADTPLANUNG, Hamburg • 01.03.2022 (Verwaltungsrat) – Vorentwurf – - 10 - 

 Stand 15.02.22 11:21 

 

Eingriffssituation 
Vorhabensbedingt kommt es zu weitergehenden Versiegelungen bisher mit Rasen bewachse-
ner Flächen. Die randlichen Gebüsche werden weitgehend erhalten. Die Eingriffe in Natur und 
Landschaft sind ausgleichbar. 

Artenschutzrechtliche Konflikte sind nicht absehbar. 

Maßnahmen und Festsetzungen der Grünordnung 
Die Maßnahmen der Grünordnung zielen auf den Erhalt der randlichen Gehölze, die Minimie-
rung der Versiegelung und die Einbindung der zusätzlichen baulichen Einrichtungen in das 
sensible Landschaftsbild ab. Die Maßnahmen zur Sicherstellung der FFH-Verträglichkeit sind 
weniger im Plangebiet selbst als im Gesamtkontext des Speicherkoogs vorgesehen. 

Eine abschließende Bilanzierung von Eingriff und Ausgleich wird das Erfordernis und die Lo-
kalisierung weitergehender Kompensationsmaßnahmen erbringen. 

4.6 Ver- und Entsorgung 

Wasserversorgung 
Die Wasserversorgung erfolgt über das Wasserversorgungsnetz des Wasserverbandes Sü-
derdithmarschen. Die Versorgung mit Trinkwasser kann aus dem bestehenden Trinkwasser-
netz erfolgen.  

Schmutz- und Oberflächenentwässerung 
Im Bereich der Badestelle Nordermeldorf besteht eine Kleinkläranlage, die die Abwas-serbe-
handlung für das Kiosk- und Sanitärgebäude übernimmt. Bei Umsetzung der geplanten Fahr-
radherberge ist eine Planung zur Abwasserentsorgung zu erstellen. Grundsätzlich ist nach 
Aussage der unteren Wasserbehörde eine Sammlung in Tanks (abflusslose Sammelgruben) mit 
geordnete Entsorgung entsprechend der Satzung des Abwasserverbandes Dithmarschen 
möglich; eine Ertüchtigung der vorhandenen Kleinkläranlage stellt jedoch gegebenenfalls eine 
wirtschaftlich günstigere Lösung dar.   

Das unverschmutzte Oberflächenwasser soll nach Möglichkeit vor Ort versickert oder gedros-
selt in die zahlreichen angrenzenden Gewässer eingeleitet werden, um so möglichst viel Ober-
flächenwasser vor Ort dem natürlichen Wassershaushalt zuzuführen. 

Energieversorgung 

Die Versorgung mit Energie erfolgt über einen konzessionierten Anbieter. Im Geltungsbe-
reich sind Versorgungsanlagen der Schleswig-Holstein Netz AG vorhanden.  

Abfallbeseitigung 
Die Abfallbeseitigung erfolgt über einen konzessionierten Anbieter. 

Telekommunikation 
Die Telekommunikationsversorgung erfolgt über einen konzessionierten Anbieter. 

Belange des Brandschutzes 
Die Bereitstellung von Löschwasser erfolgt in erster Linie durch das vorhandene Trinkwasser-
versorgungsnetz des Wasserverbands. 
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4.7 Hinweis zu Denkmalschutz und Altlasten / Kampfmittel 

Denkmalschutz 
Zurzeit liegen keine Kenntnisse über Bodendenkmale im Einflussbereich des Geltungsberei-
ches vor.2 

Altlasten / Kampfmittel 

Altlasten und Kampfmittel sind im Geltungsbereich nicht vorhanden oder nicht bekannt. 

4.8 Bodenordnung 
Maßnahmen zur Ordnung von Grund und Boden sind voraussichtlich nicht nötig. 

4.9 Flächenangaben 
 Fläche in ha 

Sonstiges Sondergebiet „Fahrradherberge“  0,68 

Geltungsbereich gesamt  0,68 

5 Untersuchungsrahmen der Umweltprüfung 

5.1 Vorbemerkungen 
Gemäß § 2 Abs. 4 BauGB ist für die Belange des Umweltschutzes nach § 1 Abs. 6 Nr. 7 BauGB 
und § 1a BauGB eine Umweltprüfung (UP) durchzuführen, in der die voraussichtlichen erheb-
lichen Umweltauswirkungen ermittelt und in einem Umweltbericht (UB) nach der Anlage zum 
BauGB beschrieben und bewertet werden.  

Im frühzeitigen Beteiligungsverfahren sollen anhand des Untersuchungsrahmens die für das 
Planverfahren relevanten und derzeit möglicherweise noch nicht bekannten Umweltinforma-
tionen zusammengetragen und notwendige Untersuchungserfordernisse benannt werden. 
Fachbehörden, deren Aufgabenbereiche berührt sind, die umweltrelevante Untersuchungen 
kennen oder beauftragt haben oder die Umweltinformationen einzubringen haben, werden 
gebeten, bestehende Informationen zur Verfügung zu stellen bzw. entsprechende Hinweise 
zu geben. 

5.2 Sachstand umweltrelevanter Fachuntersuchungen und Gutachten 
Es liegen bereits Fachuntersuchungen zu den Biotoptypen und gefährdeten Pflanzenarten, 
zum faunistischen Bestand, eine artenschutzrechtliche Bewertung sowie eine FFH-
Verträglichkeitsprüfung vor. 

 
2 Wenn während der Erdarbeiten Funde oder auffällige Bodenverfärbungen entdeckt werden, ist die Denkmalschutzbehörde 
unverzüglich zu benachrichtigen und die Fundstelle bis zum Eintreffen der Fachbehörde zu sichern. Verantwortlich hier sind gem. 
§ 15 DSchG (in der Neufassung vom 30. Dezember 2014) der/die Grundstückseigentümer/-in und der/die Leiter/-in der Arbei-
ten.  
Das Kulturdenkmal die Fundstätte ist in unverändertem Zustand zu erhalten, soweit es ohne erhebliche Nachteile oder Aufwen-
dungen von Kosten geschehen kann. Diese Verpflichtung erlischt spätestens nach Ablauf von vier Wochen seit der Mitteilung. 
Archäologische Kulturdenkmale sind nicht nur Funde, sondern auch dingliche Zeugnisse wie Veränderungen und Verfärbungen 
in der natürlichen Bodenbeschaffenheit. 
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5.3 Angaben zum Untersuchungsraum 
Der Untersuchungsraum wird i.d.R. durch die Abgrenzung des Bebauungsplangebietes (Gel-
tungs-bereich) definiert. Für einzelne Fragestellungen und Schutzgut-Aspekte wird der Unter-
suchungsraum ggf. erweitert, um diese in die Gesamtbeurteilung mit einbeziehen zu können. 
Eine Erweiterung auf das funktionsräumliche Umfeld betrifft insbesondere die Schutzgüter 
Pflanzen und Tiere und die Belange der Umweltverträglichkeit. 

5.4 Anderweitige Planungsmöglichkeiten (Alternativen und Nullvariante) 
Gemäß der Anlage zu § 2 Abs. 4 und § 2a BauGB sind auch in Betracht kommende anderwei-
tige Planungsmöglichkeiten (Standortalternativen) zu berücksichtigen und Planungsvarianten 
zu untersuchen. Im vorliegenden Fall handelt es sich dabei im Wesentlichen um Funktionsva-
rianten und die Nullvariante, deren Auswirkungen im Umweltbericht dargelegt werden. 

5.5 Ermittlung der voraussichtlichen Umweltauswirkungen 
Im Rahmen der Prognose über die Entwicklung des Umweltzustandes bei Durchführung der 
Planung werden die voraussichtlichen Umweltauswirkungen schutzgutbezogen in einer tabel-
larischen Übersicht dargestellt und im Hinblick auf ihre Erheblichkeit eingeschätzt. Die Ein-
schätzung der Erheblichkeit stellt eine vorläufige Bewertung entsprechend dem Stand der Pla-
nung dar.    

Sind die vorliegenden Unterlagen für die Durchführung einer Umweltprüfung nicht ausrei-
chend, wird ein ggf. erforderlicher weiterer Untersuchungsbedarf dargestellt. Insbesondere in 
diesem Fall soll eine fachliche Einschätzung mit den beteiligten Fachbehörden Grundlagen für 
die Bewertung der Erheblichkeit liefern. 

1. Schutzgut Mensch einschließlich der menschlichen Gesundheit 

Derzeitige Bestandssituation 
• Wohnfunktion: 

Þ Angesichts der Lage im Speicherkoog bestehen weder im Plangebiet noch in 
der Umgebung schutzbedürftige Nutzungen, d.h. Flächen mit Wohnfunktion.  

• Erholungsfunktion: 

Þ Für die Erholungsfunktion sind umfangreiche Nutzungen und Einrichtungen im 
Plangebiet sowie in der näheren und weiteren Umgebung von Bedeutung: im 
Plangebiet das sog. Deichhaus mit Kiosk, Bistro und Terrasse sowie das Strand-
betriebsgebäude mit öffentlichen Sanitäranlagen, Winterlager für Strandkörbe 
und einer Betriebs-wohnung für das DLRG-Personal als Infrastruktur zur Ba-
destelle Nordermeldorf, angrenzend die Parkplätze für PKW der touristischen 
Besucher, der Deichverteidigungsweg mit Funktion als Radweg von überörtli-
cher Bedeutung usw. 

• Vorbelastungen: 

Þ Für das Schutzgut Mensch bestehen keine Vorbelastungen. 

Voraussichtliche Umweltauswirkungen 

• unerheblich: 
Þ Beeinträchtigungen von Flächen mit Wohnfunktion treten nicht ein. 
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Þ Für die Erholungsfunktion kommt es zu einer (gewünschten) Entwicklung und 
Stärkung des touristischen Nebenschwerpunktes Nordermeldorf. 

Gutachten, Planung (vorliegend oder in Bearbeitung) 

• Abarbeitung im Rahmen des Bebauungsplans und des Grünordnerischen Fachbeitrags 

Weiterer Untersuchungsbedarf / Fragen: 
• ausreichende Informationen zur Abwägung liegen vor, keine weiteren Untersuchun-

gen notwendig 

2. Schutzgut Fläche 

Derzeitige Bestandssituation 
• Das Plangebiet liegt im planungsrechtlichen Außenbereich, es liegt kein qualifiziertes 

Planrecht vor. Im Flächennutzungsplan ist der Geltungsbereich als Sonderbaufläche 
ausgewiesen. 

• In der tatsächlichen Ausgangssituation unterliegen die Flächen bereits Nutzungen: Die 
vorhandenen Gebäude dienen der Infrastruktur der Badestelle Nordermeldorf. 

Voraussichtliche Umweltauswirkungen 
• nicht erheblich 

Þ Infolge der Planung kommt es zu keiner erheblichen Veränderung der Situation 
für das Schutzgut Fläche, da keine Flächen im Außenbereich erstmalig in An-
spruch genommen werden. 

Gutachten, Planung (vorliegend oder in Bearbeitung) 
• Bestandserfassungen zu den Biotop- und Nutzungstypen 

Weiterer Untersuchungsbedarf / Fragen: 
• ausreichende Informationen zur Abwägung liegen vor, keine weiteren Untersuchun-

gen notwendig 

3. Schutzgut Boden 

Derzeitige Bestandssituation 

• Relief 
Þ Das Plangebiet ist weitgehend eben. 

• Bodenaufbau und Versiegelung 

Þ Nach den vorliegenden Bodenkenntnissen handelt es sich bei den Flächen im 
Plangeltungsbereich um von Natur aus nicht bedeutsame oder empfindliche 
Böden. Die Bodenfunktionen sind im Bereich der bebauten Flächen durch 
Überbauung und Versiegelungen überformt. Lediglich auf den bewachsenen 
Flächen im Randbereich sind die Bodenverhältnisse ungestörter. 

Þ Genauere Kenntnisse über den Untergrund liegen nicht vor. 

• Altlasten 
Þ Altlasten sind im Geltungsbereich nicht bekannt. 

• Kampfmittel 
Þ Über eine eventuelle Kampfmittelbelastung im Plangebiet liegen keine Infor-

mationen vor. 
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Voraussichtliche Umweltauswirkungen 

• erheblich 
Þ Infolge der Planung kommt es auf Teilflächen zu erheblichen Auswirkungen auf 

das Schutzgut Boden, da eine weitergehende Bebauung und Versiegelung bis-
heriger unversiegelter Flächen zugelassen wird. 

Gutachten, Planung (vorliegend oder in Bearbeitung) 

• Bilanzierung von Eingriff und Ausgleich 

Weiterer Untersuchungsbedarf / Fragen: 
• Baugrunduntersuchungen 
• Informationen zu Altlasten 

• Gefahrenerkundung Kampfmittel 

4. Schutzgut Wasser 

Derzeitige Bestandssituation 

• Gewässer 
Þ Im Plangebiet bestehen mit Ausnahme eines zugewachsenen Grabens inner-

halb der Gebüsche am Südrand keine Oberflächengewässer. 
Þ Im Westen grenzt der Deich das Plangebiet von der Nordsee ab. 

• Grundwasser 
Þ Genaue Kenntnisse über den Grundwasserstand liegen nicht vor. Es ist jedoch 

von geringen Flur-abständen auszugehen (0,5 bis 1,0 m unter Gelände). 
• Versickerung 

Þ Über das Versickerungspotenzial der anstehenden Böden liegen keine Kennt-
nisse vor.  

• Schutzgebiete 
Þ Das Plangebiet befindet sich außerhalb von Wasserschutzgebieten sowie 

Überschwemmungsgebieten. Der Landesschutzdeich stellt den Hochwasser-
schutz sicher. 

Voraussichtliche Umweltauswirkungen 
• unerheblich: 

Þ In den bestehenden Graben wird nicht eingegriffen. 
Þ Infolge der durch die Planung ermöglichten zusätzlichen Versiegelungen 

kommt es zu größeren Abflussspenden, deren Verbleib im Plangebiet ange-
strebt wird. 

Þ Von den geplanten Nutzungen sind keine relevanten qualitativen Beeinträch-
tigungen des Wasserhaushaltes zu erwarten. 

Gutachten, Planung (vorliegend oder in Bearbeitung) 
• Abarbeitung im Rahmen des Bebauungsplans und des Grünordnerischen Fachbeitrags 

Weiterer Untersuchungsbedarf / Fragen: 

• Baugrunduntersuchungen 
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• Entwässerungskonzept 

5. Schutzgut Klima 

Derzeitige Bestandssituation 
• Die klimatische Situation des Plangebietes ist durch die Lage am Meer und die vor-

herrschenden Windverhältnisse geprägt. Windgeschützte Lagen entstehen durch die 
randlichen Gehölzstreifen. 

• Die Flächen haben weder eine klimaökologische Ausgleichsfunktion noch wirken sie 
als Belastungsraum. 

Voraussichtliche Umweltauswirkungen 
• nicht erheblich 

Þ Die mit den überbaubaren Flächen Nutzungen eintretenden zusätzlichen Ver-
siegelungen und geringen Gehölzverlusten werden sich nicht in relevantem 
Maße auf das Kleinklima auswirken. Erhebliche Auswirkungen auf übergeord-
nete klimatische Funktionen sind ebenfalls nicht zu erwarten. 

Gutachten, Planung (vorliegend oder in Bearbeitung) 

• Abarbeitung im Rahmen des Bebauungsplans und des Grünordnerischen Fachbeitrags 

Weiterer Untersuchungsbedarf / Fragen: 
• ausreichende Informationen zur Abwägung liegen vor, keine weiteren Untersuchun-

gen notwendig 

6. Schutzgut Luft 

Derzeitige Bestandssituation 
• Angesichts der Außenbereichslage am Meer und im naturschutzgeprägten Speicher-

koog liegen keine luftbelastenden Nutzungen vor. 

Voraussichtliche Umweltauswirkungen 
• nicht erheblich: 

Þ Infolge der Planung kommt es absehbar zu keiner Veränderung für das Schutz-
gut Luft, da der B-Planinduzierte Verkehr im Vergleich zur Bestandssituation 
als nicht relevant eingeschätzt wird, zumal hauptsächlich Fahrradtouristen an-
gesprochen werden sollen. 

Gutachten, Planung (vorliegend oder in Bearbeitung) 

• Verkehrsabschätzung zur FFH-VP (Bestand und Prognose) 

Weiterer Untersuchungsbedarf / Fragen: 
• ausreichende Informationen zur Abwägung liegen vor, keine weiteren Untersuchun-

gen notwendig 

7. Schutzgut Tiere und Pflanzen einschließlich der biologischen Vielfalt 

Derzeitige Bestandssituation 
• Biotoptypen 

Þ Das Plangebiet wird von 2 Gebäuden mit befestigten Zuwegungen, umgeben-
den Rasenflächen und die Flächen einbindenden randlichen Gebüschen aus 
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heimischen sowie angepflanzten nicht heimischen Gehölzen eingenommen.  
• Schutzstatus 

Þ Gesetzlich geschützte Biotope und durch Anhang I der FFH-Richtlinie der EU 
geschützte Biotoptypen (Lebensraumtypen) kommen im Plangebiet nicht vor. 

• Fauna 
Þ Durch Realkartierungen wurden die im Hinblick auf die Habitatstrukturen, die 

potentiellen Auswirkungen, die artenschutzrechtlichen Fragestellungen und 
die FFH-Verträglichkeit relevanten Brut- und Rastvögel übergreifend für die im 
Speicherkoog geplanten Vorhaben (B-Pläne) erfasst. 

Þ Im betrachteten Ausschnitt wurden lediglich in den randlichen Gebüschen ei-
nige Arten der Gehölzbrüter und Saumbiotope angetroffen. Auf den Freiflä-
chen fanden sich keine Brutreviere, begründet durch die nutzungsbedingten 
Störungen im Umfeld der Gebäude. Es handelt sich um ungefährdete, weit ver-
breitete Brutvogelarten. Für Rastvogelarten hat der durch Gehölze eng gekam-
merte Bereich keine Bedeutung. 

Þ Für weitere, vor allem artenschutzrechtlich relevante Tierarten liegt eine Po-
tenzialabschätzung vor:  

• In den Dachstühlen der beiden Bestandsgebäude besteht demnach 
ein Potenzial für Fledermaus-Sommerquartiere. Entsprechende 
Nahrungsräume (Jagdgebiete) befinden sich im weiteren Umfeld, 
nicht jedoch im Plangebiet. 

• Für Amphibien finden sich im Plangebiet keine geeigneten Laichge-
wässer. 

• Auch alle weiteren Arten des Anhangs IV der FFH-Richtlinie sind im 
Plangebiet nicht zu erwarten. 

• Artenschutz 
Þ Im vorliegenden Artenschutzfachbeitrag wurden die artenschutzrechtlichen 

Belange bereits abgeprüft. Die erforderlichen Vermeidungs- und Minimie-
rungsmaßnahmen sind darin aufgezeigt. 

• Gebietsschutz 
Þ Flächige Schutzansprüche gemäß BNatSchG bestehen für das Plangebiet nicht. 

Die zahlreichen umgebenden europäischen Schutzgebiete sind Gegenstand 
der bereits vorliegenden FFH-Verträglichkeitsprüfung für die diversen Vorha-
ben im Speicherkoog. Auch hierin werden spezifische Vermeidungsmaßnah-
men benannt. 

Voraussichtliche Umweltauswirkungen 

• unerheblich: 
Þ Auf geringen Flächenanteilen kommt es vorhabensbedingt zu Verlusten von 

bisher bewachsenen Flächen. Mit der Überplanung von Rasenflächen und Ge-
büschen sind Flächen mit geringem bis mittlerem Biotopwert betroffen. Es 
kommt nicht zu Eingriffen in gesetzlich geschützte Biotope. Der Verlust von 
Vegetation geht einher mit Verlusten von Habitatstrukturen für die heimische 
Tierwelt. Die möglichen Beeinträchtigungen der Reviere der Brutvögel sind 
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von geringer Erheblichkeit, da die randlichen Gebüschstrukturen weitgehend 
erhalten bleiben und die betroffenen Arten weit verbreitet und wenig stö-
rungsanfällig sind. Für die Fledermausfauna sind Konflikte beim Um-/Ausbau 
der Dachstühle durch entsprechende Maßnahmen vermeidbar. Im Ergebnis der 
vorliegenden arten-schutzrechtlichen Prüfung sind Verbotstatbestände nicht 
zu erwarten bzw. durch die benannten artengruppenspezifischen Fristen für 
Fällungen, Baumaßnahmen etc. auszuschließen. Im Ergebnis der FFH-
Verträglichkeitsprüfung für die kumulierenden Vorhaben zur touristischen Ent-
wicklung im Speicherkoog sind Maßnahmen zur Schadensbegrenzung und so-
mit zur Erreichung der Verträglichkeit aufgezeigt. 

Gutachten, Planung (vorliegend oder in Bearbeitung) 

• Biotoptypenkartierung 2019 
• Brut- und Rastvogel-erfassung  2019 
• Artenschutzuntersuchung  2021 
• FFH-Verträglichkeits-prüfung 2021 
• Abarbeitung im Grünordnerischen Fachbeitrag einschl. Bilanzierung von Eingriff und 

Ausgleich 

Weiterer Untersuchungsbedarf / Fragen: 
• ausreichende Informationen zur Abwägung liegen vor, keine weiteren Untersuchun-

gen notwendig 

8. Schutzgut Landschaft und Stadtbild 

Derzeitige Bestandssituation 
• Die landschaftliche Einbindung der Infrastrukturflächen im Bereich der Badestelle 

Nordermeldorf stellt sich angesichts der umgebenden Gebüschbestände derzeit zu-
friedenstellend dar. Die Flächen sind im Nahbereich nur von der von Osten kommen-
den Zufahrt, vom Deichverteidigungsweg sowie vom Deich selbst einsehbar. 

Voraussichtliche Umweltauswirkungen 

• unerheblich: 
Þ Durch die baulichen Ergänzungen wird sich das Landschaftsbild nur geringfügig 

und nur im Nahbereich verändern. Eine weiträumige Sichtbarkeit und Beein-
trächtigung des Landschaftserlebens ist nicht zu erwarten. 

Gutachten, Planung (vorliegend oder in Bearbeitung) 
• Abarbeitung im Rahmen des Bebauungsplans und des Grünordnerischen Fachbeitrags 

Weiterer Untersuchungsbedarf / Fragen: 
• ausreichende Informationen zur Abwägung liegen vor, keine weiteren Untersuchun-

gen notwendig 

9. Schutzgut Kultur- und Sachgüter 

Derzeitige Bestandssituation 
• Beachtliche Kulturgüter (Bau- oder Bodendenkmale) sind nicht vorhanden. 
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Voraussichtliche Umweltauswirkungen 

• nicht erheblich: 
Þ Kultur- und Sachgüter sind nicht betroffen. 

Weiterer Untersuchungsbedarf / Fragen: 
• ausreichende Informationen zur Abwägung liegen vor, keine weiteren Untersuchun-

gen notwendig 

 
 

6 Kosten 

Dem Kommunalunternehmen entstehen für die Sanierung und den Ausbau des Kiosk-Gebäu-
des sowie des Strandbetriebsgebäudes Kosten durch die im vorliegenden Bebauungsplan ge-
troffenen Festsetzungen. 

 

 

 

 

Der Verwaltungsrat des Kommunalunternehmens Tourismusförderung Speicherkoog Dithmarschen 
hat die Begründung am ............................... beschlossen. 

 

Meldorf, den ........................   

(Siegel) ............................................................................. 

                   (Vorstand) 



Bekanntmachung Nr.: 104/2022 
des Amtes Mitteldithmarschen 

für das Kommunalunternehmen Tourismusförderung Speicherkoog 

Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 13 der Gemeinde Nordermeldorf für das Gebiet 
„östlich der Badestelle Nordermeldorf sowie der Deichlinie, westlich des 
Wendehammers zum Strandbetriebsgebäude, südlich der nördlich gelegenen 
Parkflächen zum Deichhaus und Strandbetriebsgebäude und nördlich der südlichen 
Parkflächen zum Deichhaus und Strandbetriebsgebäude"; 
Aufstellungsbeschluss 
frühzeitige Unterrichtung der Öffentlichkeit 

Der Verwaltungsrat des Kommunalunternehmens Tourismusförderung Speicherkoog hat in 
seiner Sitzung am 17.08.2020 beschlossen, den B-Plan Nr. 13 der Gemeinde Nordermeldorf 
für das Gebiet „östlich der Badestelle Nordermeldorf sowie der Deichlinie, westlich des 
Wendehammers zum Strandbetriebsgebäude, südlich der nördlich gelegenen Parkflächen 
zum Deichhaus und Strandbetriebsgebäude und nördlich der südlichen Parkflächen zum 
Deichhaus und Strandbetriebsgebäude" aufzustellen. 
Mit der Planung wird folgendes Planungsziel verfolgt: Schaffung der planungsrechtlichen 
Voraussetzungen für die Erweiterung des bestehenden Kiosks, die Schaffung einer 
Ferienwohnung im Strandbetriebsgebäudes sowie die Standorte für einfach ausgestattete 
Kajüten bzw. Zeltplätze für Fahrradtouristen. 

Dieser Beschluss wird hiermit bekannt gemacht. 

Gemäß § 3 Abs. 1 Satz 1 BauGB wird eine frühzeitige Unterrichtung der Öffentlichkeit im 
Rahmen einer Informationsveranstaltung durchgeführt. Diese dient der Erörterung der 
allgemeinen Ziele und Zwecke der Planung. Alle Interessierten - dazu gehören auch Kinder 
und Jugendliche - sind eingeladen, an dieser 

Informationsveranstaltung am 12.05.2022 um 18.00 Uhr in Meldorf, Roggenstr. 
14, Verwaltungsgebäude des Amtes Mitteldithmarschen, Sitzungssaal, 3. 
Obergeschoss 

teilzunehmen. 

Im Rahmen der Veranstaltung wird nach Darlegung der Ziele und Zwecke der 
Planvorstellungen der Gemeinde Nordermeldorf jedermann Gelegenheit zur Äußerung und 
Erörterung gegeben. Erste Planungsunterlagen können bei dieser Versammlung eingesehen 
werden. Es wird darauf aufmerksam gemacht, dass diese Bürgerbeteiligung nur einmal 
durchgeführt wird . Nach entsprechender Beschlussfassung durch den Verwaltungsrat schließt 
sich dann das öffentliche Auslegungsverfahren an, in dem ebenfalls Anregungen von 
jedermann vorgebracht werden können. 

Meldorf, den 14.03.2022 Amt Mitteldithmarschen 
-Der Amtsdirektor

Im Auftrag 

gez. Unterschrift 

(Nagies) 

Diese Bekanntmachung wird durch Aushang an der Bekanntmachungstafel der Gemeinde 
Nordermeldorf in der Zeit vom 17.03.2022 bis einschließlich 25.03.2022 veröffentlicht. 

Ergänzend erfolgt die Veröffentlichung der amtlichen Bekanntmachung einschließlich der 
auszulegenden Unterlagen am 17.03.2022 durch Bereitstellung auf der Internetseite des 
Amtes Mitteldithmarschen unter der Adresse www.mitteldithmarschen.de. 

Meldorf, den 14.03.2022 

Amt Mitteldithmarschen 
-Der Amtsdirektor-
gez. Stefan Oing 
-Amtsdirektor-

http://www.mitteldithmarschen.de




Bekanntmachung Nr.: 104/2022 
des Amtes Mitteldithmarschen 

für das Kommunalunternehmen Tourismusförderung Speicherkoog 

Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 13 der Gemeinde Nordermeldorf für das Gebiet 
„östlich der Badestelle Nordermeldorf sowie der Deichlinie, westlich des 
Wendehammers zum Strandbetriebsgebäude, südlich der nördlich gelegenen 
Parkflächen zum Deichhaus und Strandbetriebsgebäude und nördlich der südlichen 
Parkflächen zum Deichhaus und Strandbetriebsgebäude"; 
Aufstellungsbeschluss 
frühzeitige Unterrichtung der Öffentlichkeit 

Der Verwaltungsrat des Kommunalunternehmens Tourismusförderung Speicherkoog hat in 
seiner Sitzung am 17.08.2020 beschlossen, den B-Plan Nr. 13 der Gemeinde Nordermeldorf 
für das Gebiet „östlich der Badestelle Nordermeldorf sowie der Deichlinie, westlich des 
Wendehammers zum Strandbetriebsgebäude, südlich der nördlich gelegenen Parkflächen 
zum Deichhaus und Strandbetriebsgebäude und nördlich der südlichen Parkflächen zum 
Deichhaus und Strandbetriebsgebäude" aufzustellen. 
Mit der Planung wird folgendes Planungsziel verfolgt: Schaffung der planungsrechtlichen 
Voraussetzungen für die Erweiterung des bestehenden Kiosks, die Schaffung einer 
Ferienwohnung im Strandbetriebsgebäudes sowie die Standorte für einfach ausgestattete 
Kajüten bzw. Zeltplätze für Fahrradtouristen. 

Dieser Beschluss wird hiermit bekannt gemacht. 

Gemäß § 3 Abs. 1 Satz 1 BauGB wird eine frühzeitige Unterrichtung der Öffentlichkeit im 
Rahmen einer Informationsveranstaltung durchgeführt. Diese dient der Erörterung der 
allgemeinen Ziele und Zwecke der Planung. Alle Interessierten - dazu gehören auch Kinder 
und Jugendliche - sind eingeladen, an dieser 

Informationsveranstaltung am 12.05.2022 um 18.00 Uhr in Meldorf, Roggenstr. 
14, Verwaltungsgebäude des Amtes Mitteldithmarschen, Sitzungssaal, 3. 
Obergeschoss 

teilzunehmen. 

Im Rahmen der Veranstaltung wird nach Darlegung der Ziele und Zwecke der 
Planvorstellungen der Gemeinde Nordermeldorf jedermann Gelegenheit zur Äußerung und 
Erörterung gegeben. Erste Planungsunterlagen können bei dieser Versammlung eingesehen 
werden. Es wird darauf aufmerksam gemacht, dass diese Bürgerbeteiligung nur einmal 
durchgeführt wird. Nach entsprechender Beschlussfassung durch den Verwaltungsrat schließt 
sich dann das öffentliche Auslegungsverfahren an, in dem ebenfalls Anregungen von 
jedermann vorgebracht werden können. 

Meldorf, den 14.03.2022 Amt Mitteldithmarschen 
-Der Amtsdirektor

Im Auftrag 

gez. Unterschrift 

(Nagies) 

Diese Bekanntmachung wird durch Aushang an der Bekanntmachungstafel der Gemeinde 
Nordermeldorf in der Zeit vom 17.03.2022 bis einschließlich 25.03.2022 veröffentlicht. 

Ergänzend erfolgt die Veröffentlichung der amtlichen Bekanntmachung einschließlich der 
auszulegenden Unterlagen am 17.03.2022 durch Bereitstellung auf der Internetseite des 
Amtes Mitteldithmarschen unter der Adresse www.mitteldithmarschen.de. 

Meldorf, den 14.03.2022 

Amt Mitteldithmarschen 
-Der Amtsdirektor-
gez. Stefan Oing 
-Amtsdirektor-

http://www.mitteldithmarschen.de


Bekanntgemacht durch Aushang an der amtlichen Bekanntmachungstafel 
der amtsangehörigen Gemeinde Nprdermeldorf 

a) in Nordermeldorf, OT Thalingburen, Hauptstraße 5 

auszuhängen am : 

ausgehängt am: 

abzunehmen am: 

abgenommen am: 

17.03.2022 

17.03.2022 

25.03.2022 
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Mitteldithmartn 
er Amtsdirekt -

Im Auftrag 
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